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SATZUNGEN

der

Burgerlichen Gesellschaft
zu Kaufleuten Bern



Gelübde

welches die Gesellschaftsangehörigenzu Kaufleuten bei der Aufnah-
me in das Stubenrecht in die Hand des Obmannes ablegen:

Ich gelobe,

in Treue und Wahrheit der Gesellschaft Ehre und Nutzen zu fördern
und Schaden zu wenden,
die gesetzlichen Pflichten, die Satzungen und Beschlüsseder Gesell-
schaft zu befolgen,
an den Versammlungen des Grossen Bottes, wenn immer inöglich,
teilzunehmen und überhauptalles zu tun, was die Gesellschaft von
einem treuen Mitglied mit Recht kraft dieses Gelübdeserwarten darf.

Ohne alle Gefährde!

SATZUNGEN

der

Burgerlichen Gesellschaft
zu Kaufleuten Bern

Durch das Grosse Bott beschlossene Fassung vom 23.11.2002
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2. Umschlagseite
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VORBEMERKUNG
In der Burgerlichen Gesellschaft zu Kaufleuten Bern sind Frauen und Männer gleichbe-
rechtigt. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird in den voriiegenden Satzungen bei For-
mulierungen, die sowohl fürdas männliche als auch fürdas weibliche Geschlecht Gültig-
keit haben, nur die männliche Form verwendet und auf eine geschlechtsneutrale Formu-
lierung verzichtet. So steht beispielsweise „derObmann" auch für„dieFrau Obmann" und
„derAlmosner" auch für„dieAlmosnerin".

I. Titel

DlE GESELLSCHAFT IM ALLGEMEINEN UND DIE GESELLSCHAFTSANGEHÖRIGKEIT

Begriffund Bestand

Aufgaben

Eiwerb und Verlust
des Gesellschaftsrechts

Burgerrodel

Art. l1 Die Gesellschaft zu Kaufleuten ist eine burgerliche Korporaü-
on mit Gemeindecharakter und untersteht als solche dem Gemeinde-

gesetz.
2 Ihr gehörenjene Angehörigender Burgergemeinde Bern an, die das
Gesellschaftsrecht aufKaufleuten besitzen.

Art. 2 ] Die Gesellschaft nimmt ihre angestammten Aufgaben wahr,
namentlich:
a) Die Vormundschaftspflege für ihre im Kanton Bern wohnhaften

Angehörigen;
b) die Fürsorgefürihre in Not geratenen Angehörigenentsprechend

den Bestimmungen des übergeordnetenRechts;
c) die Bewirtschaftung ihres Vermögens.

2 Sie fördertdie Zusammengehörigkeitunter den Gesellschaftsange-
hörigen.

3 Sie kann freiwillig weitere Leistungen erbringen.

Art. 3 1 Das Gesellschaftsrecht wird mit dem Bürgerrecht(Burgerrecht
der Burgergemeinde Bern) aufgrund der Bestimmungen der überge-
ordneten Gesetzgebung erworben, so namentlich durch Abstammung
und Heirat.

2 Ferner könnenins Burgerrecht der Burgergemeinde Bern aufgenom-
mene Personen das Gesellschaftsrecht durch Aufnahme oder Schen-
kung erwerben. Die Aufnahme oder Schenkung steht im Ermessen der
Gesellschaft; ein Rechtsanspruch besteht nicht.

3 Das Gesellschaftsrecht geht mit dem Bürgerrecht (Burgerrecht der
Burgergemeinde Bern) aufgrund der Bestimmungen des übergeordbe-
ten Rechts verloren.

Art. 4 Die Gesellschaft führteinen Burgerrodel überihre Angehöri-

gen.



II. Titel

DlE ORGANE DER GESELLSCHAFT

A. ALLGEMEINES

Aufzählung

Verantwortlichkeit,
Sorgfalts- und Schweige-
pflicht, Akteneinsicht
und Auskunftserteilung

Stimmrecht und Wahl-
fäbigkeit; Stubenrecht

Ausstand

Art. 5 Die Organe der Gesellschaft sind:
a) Das Grosse Bott (die Stimmberechtigten)
b) Das Vorgesetztenbott
c) Die Chargierten als entscheidbefugte Mitglieder des Vorgesetzten-

botts
d) Das Rechnungsprüfungsorgan
e) Die Kommissionen, soweit sie entscheidbefugt sind

Art. 6 ! Die Organe und weitere Personen, die Aufgaben fürdie Ge-
sellschaft wahrnehmen, sind der disziplinarischen Verantwortlich-
keit unterstellt. Betreffend Verantwortlichkeit gelten die Bestimmun-

gen des Gemeindegesetzes.

2 Sie erfüllenihre Pflichten gewissenhaft und sorgfältig.

3 ÜberWahrnehmungen, die sie bei der Ausübungihrer Pflichten ma-
chen, haben sie Dritten gegenüber zu schweigen, wenn dies vorge-
schrieben oder nach der Natur der Sache geboten ist. Diese Pflicht be-
steht nach dem Ausscheiden aus dem Amt weiter.

4 Die Organe gewähren im Rahmen der Informations- und Daten-
schutzgesetzgebung Akteneinsicht und erteilen Auskunft.

Art. 7 ! Stimmberechtigt ist, wer das Gesellschaftsrecht erworben und
das 18. Altersjahr zurückgelegthat.

2 Das Stimmrecht ist unabhängig vom Wohnsitz und unübertragbar;
es richtet sich im Übrigennach den Bestimmungen des übergeordne-
ten Rechts.

3 Das Stimmrecht schliesst die aktive und passive Wahlfähigkeit in
sich. Die Bestimmungen überden Verwandtenausschluss bleiben vor-
behalten.

4 Die Stimmberechtigten beschliessen und wählenam Grossen Bott.

5 Stubenangehörigerwird, wer vor dem Grossen Bott das Handgelüb-
de abgelegt hat.

Art. 81 Wer an einem Geschäftunmittelbar persönlicheüiteressenhat,
ist bei dessen Behandlung ausstandspflichtig.

2 Ebenfalls ausstandspflichtig sind:
a) die Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie;

..^

Protokoll

Beschlussfähigkeit,
Abstimmungen uad
Wahlen

b) die voll- und halbbürtigenGeschwister;
c) Ehepaare;
•d) die gesetzlichen, statutarischen oder vertraglichen Vertreter von

Personen, deren persönlicheInteressen vom Geschäft unmittelbar
berührtwerden.

3 Ausstandspflichtige müssenvon sich aus ihre Interessenbindung of-
fen legen; sie dürfen sich vor dem Verlassen des Raumes zur Sache
aussern.

4 Die Ausstandspflicht gilt nicht am Grossen Bott.

Art. 9 1 Uber die Verhandlungen des Grossen Botts und des Vorgesetz-
tenbotts wird Protokoll geführt.
2 Die Protokolle des Vorgesetztenbotts sind nicht öffentlich.

Art. 10 1 Das Grosse Bott ist ohne Rücksichtauf die Zahl der Anwe-
senden beschlussfähig.

2 Bei Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr der Stimmenden.
Der Obmann stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit den Stich-
entscheid.

3 Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das absolute, im zwei-
ten das relative Mehr der Stimmenden. Bei Stimniengleichheit wird
die Wahl einmal wiederholt, bei erneuter Stimmengleichheit zieht der
Obmann das Los.

4 Ein Zehntel der anwesenden Stimmberechtigten im Grossen Bott
bzw. drei Vorgesetzte im Vorgesetztenbott können schriftliche Ab-
sümmungverlangen. Der Obmann kann in jedem Fall schriftliche Ab-
stimmung anordnen.

5 Liegen füreine Wahl mehrere Vorschläge vor, ist die Wahl geheim.
Werden dabei leere oder ungültige Stimmzettel abgegeben, werden
diese bei der Berechnung des absoluten Mehrs nicht mitgezählt.

6 Uber Aufnahmen in das Gesellschaftsrecht wird in jedem Fall
schriftlich abgestimmt.

B. DAS GROSSE BOTT

Zusammensetzung;
Funktion

Einberufung

Art. 111 Das Grosse Bott ist die Gemeindeversammlung der stimmbe-
rechtigten Gesellschaftsangehörigen.

2 Es ist das oberste Organ der Gesellschaft.

Art. 12 l Das Vorgesetztenbott beruft die Stimmberechtigten zweimal
jähriichzu einem ordentlichen Grossen Bott ein.



2 Ein ausserordentliches Grosses Bott ist einzuberufen durch Be-
schluss des Vorgesetztenbotts oder wenn mindestens ein Zehntel der
Stimmberechtigten es schriftlich unter Angabe des Zwecks verlangt.

3 Die Stubenschreiberei macht die Einberufung wenigstens dreissig
Tage vor der Versammlung unter Angabe der Geschäfte öffentlichbe-
kannt und sendet den Gesellschaftsangehörigen mit bekanntem
Wohnsitz in der Schweiz Bietkarten zu.

Durchfuhiung Art. 13 1 Reglemente liegen dreissig Tage, die übrigenAkten zehn Tage
vor dem Grossen Bott in der Stubenschreiberei zur Einsicht durch die
Stimmberechtigten auf.

2 Auf Anfrage hin werden den interessierten Stimmberechtigten die
Anträge des Vorgesetztenbotts schriftlich zugestellt.

Zuständigkeit Art. 14 ' Das Grosse Bott wählt:
a) die Chargierten als entscheidbefugte Mitglieder des Vorgesetzt'en-

botts;
b) die übrigenMitglieder des Vorgesetztenbotts;
c) den Stubenschreiber sowie
d) das Rechnungsprüfungsorgan.

2 Das Grosse Bott beschliesst über:
a) die Annahme und Abänderung der Satzungen;
b) die Erteilung des Gesellschaftsrechts und die Festsetzung der

Einkaufssumme. Das Grosse Bott legt die Berechnungsweise fest;
c) die Genehmigung der Rechnungen und Voranschläge der Gesell-

schaftsgüter;
d) die Bewilligung von Nachkrediten, soweit die Kompetenz des

Vorgesetztenbotts überschritten wird, sowie die Festsetzung der
Besoldungsgrenzen fürdie Chargierten;

e) Rechtsgeschäfte überEigentum oder dingliche Rechte an Grund-
stücken, wenn der Kauf-, Verkauf- oder Tauschpreis die Kompe-
tenz des Vorgesetztenbotts übersteigt;

f) die Genehmigung wertvermehrender Aufwendungen, welche die
Kompetenz des Vorgesetztenbotts übersteigenund weder zum or-
dentlichen Unterhalt der Liegenschaften noch zur ordentlichen
Vermögensverwaltunggehören;

g) die Aufnahme von Anleihen und Bürgschaftsverpflichtungenzu-
lasten der Gesellschaft, soweit die Kompetenz des Vorgesetzten-
botts überschrittenwird;

h) die Geschäfte, die das Vorgesetztenbott aus besonderen Gründen
dem Grossen Bott unterbreitet.

3 Uber nicht gehörig angekündigte Geschäfte darf beraten, jedoch
nicht abgestimmt werden.

Voischlagsrecht Art. 15 Mindestens ein Zehntel der Stimmberechtigten - ausgehend
(Initiative) yg^ ^g^ ^^ letzten Grossen Bott festgestellten Zahl der Sümniberech-

.^
Petition

tigten - kann beim Obmann schriftlich den Erlass, die Anderung oder
. die Aufhebung von Reglementen oder Beschlüssenverlangen, die in
ihrer Zuständigkeit liegen. Ein solcher Vorschlag kann als einfache
Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingebracht werden. Das
Vorgesetztenbott hat darüberzu befinden und am nächsten ordentli-
chen Grossen Bott zu berichten und gegebenenfalls Antrag zu stellen.

Art. 16 1 Jeder Angehörigeder Gesellschaft hat das Recht, Petitionen
an Organe der Gesellschaft zu richten.

2 Das zuständigeOrgan hat die Petition innerhalb eines Jahres zu prü-
fen und zu beantworten.

C. DAS VORGESETZTENBOTT

Funktion; Zusammen-
setzung; Leistungen

Unvereinbarkeit

Verwandtenausschluss

Amtsdauer

Art. 17 1 Das Vorgesetztenbott ist der Gemeinderat und die gesetzli-
che Vormundschafts- und Fürsorgebehördeder Gesellschaft. Es führt
die Gesellschaft, plant und koordiniert ihre Täügkeitenund vertritt
sie nach aussen.

2 Es besteht aus dem Obmann, dem Vizeobmann, dem Säckelmeister,
dem Almosner sowie fünfBeisitzern. Wählbar sind Stimmberechtig-
te.

3 Der Rahmen der Leistungen an die Chargierten wird innerhalb des
Voranschlages durch das Grosse Bott beschlossen.

Art. 18 Die Unvereinbarkeit richtet sich nach den Bestimmungen des
Gemeindegesetzes.

Art. 19 Dem Vorgesetztenbott dürfennicht gleichzeitig angehören:
a) Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie;
b) voll- und halbbürtigeGeschwister;
c) Ehepaare.

Art. 20 ' Die Amtsdauer der Mitglieder des Vorgesetztenbotts beträgt
4 Jahre. Sie endet am 31. Dezember.

2 Die Wiederwahl der Chargierten ist unbeschränktmöglich. Die üb-
rigen Mitglieder des Vorgesetztenbotts sind fürinsgesamt drei Amts-
dauern wählbar, wobei eine angebrochene Amtsdauer nach einer Er-
satzwahl nicht als Amtsdauer zählt. Nach einem zweijährigenUnter-
bruch sind sie wieder wählbar.

3 Bei Ergänzungswahlentritt das nachfolgende Mitglied in die laufen-
de Amtsdauer ein. Bei gleichzeitiger Ersatzwahl von mehreren Mit-
gliedern des Vorgesetztenbotts tritt das mit der höherenSümmenzahl
gewählte in die längere Amtsdauer ein.



Sitzungen

Zuständigkeit:
a) Allgemeine

b) Besondere

c) Wahlen

Art. 211 Der Obmann beruft das Vorgesetztenbott ein, so oft es die Ge-
schäfteerfordern, oder wenn wenigstens drei Mitglieder es verlangen.

2 Zur Fassung von gültigenBeschlüssenmuss die Mehrheit der Mit-

glieder des Vorgesetztenbotts anwesend sein. Zirkularbeschlüssesind
aus besonderen Gründenmöglich, sofern nicht mindestens ein Mit-

glied des Vorgesetztenbotts mündlicheBeratung verlangt.

3 Dringliche Geschäfte, die keinen Aufschub erdulden, könnendurch
den Obmann .oder dessen Stellvertreter m Form von Präsidialverfü-

gungen geregelt werden; diese sind dem Vorgesetztenbott anlässlich
der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Art. 22 1 Das Vorgesetztenbott erfülltdie ihm insbesondere als gesetz-
licher Vormundschafts- und Fürsorgebehördedurch die übergeordne-
te Gesetzgebung übertragenenAufgaben und vollzieht die Beschlüs-
se des Grossen Bottes.

2 Das Vorgesetztenbott macht die gesetzlichen Ansprüche auf Rück-
erstattung von Fürsorgeleistungenund auf familienrechtliche Unter-
stützunggeltend.
3 Ihm stehen alle Befugnisse zu, die nicht einem anderen Organ über-
tragen wurden. Es entscheidet ausserdem in ausserordentlichen La-
gen überalle Geschäfte, die keinen Aufschub ertragen.

4 Es bereitet die dem Grossen Bott vorzulegenden Sach- und Wahlge-
schäfte vor.

Art. 23 Das Vorgesetztenbott beschliesst insbesondere über:
a) Das Stipendienregulativ und dessen Vollzug;
b) Finanz- und Rechtsgeschäfte nach den Bestimmungen des IV. Ti-

tels;
c) die Führungvon Prozessen und Rechtsstreitigkeiten;
d) die Zeichnungsberechtigung;
e) das Durchführenvon Anlässen der Gesellschaft;
f) die Leistungen an Chargierte, den Stubenschreiber und das Rech-

nungsprüfungsorgan innerhalb der vom Grossen Bott im Voran-
schlag festgelegten Grenzen;

g) die Erteilung von Weisungen an die von ihin eingesetzten Komm.is-
sionen;

h) die Regelung der Stellvertretung.

Art. 24 Das Vorgesetztenbott wählt:
a) Die Mitglieder der ihm unterstellten Kommissionen;
b) den Stubenmeister;
c) den Fähnrich.

D. DIE CHARGIERTEN

Definition

,..^

Wählbarkeit

Obmann, Vizeobmann

Säckelmeister

Almosner

Art. 25 1 Chargierte im Sinne dieses Reglements sind:
a) Der Obmann;
b) der Vizeobmann;
c) der Säckelmeister;
d) der Almosner.

2 Sie sind im Rahmen der durch das Vorgesetztenbott festgelegten
Zeichnungsberechtigung zur Vertrehmg der Gesellschaft befugt.

Art. 26 Als Chargierte wählbar sind Angehörigeder Gesellschaft.

Art. 27 1 Der Obmann vertritt die Gesellschaft nach aussen, leitet die
Verhandlungen und unterzeichnet mit dem Stubenschreiber die
Protokolle, Beschlüsseund die übrigendie Gesellschaft betreffenden
Akten. Er wacht überdie Befolgung der Satzungen und Reglemente,
die Ausführung der Beschlüsse und beaufsichtigt die Tätigkeit der
Chargierten.

2 Der Vizeobraann vertritt den Obmann bei dessen Verhinderung in
allen seinen Obliegenheiten.

3 Stellvertreter des Vizeobmanns ist das nach der Amtsdauer älteste
Mitglied des Vorgesetztenbotts.

Art. 28 1 Der Säckelmeisterbesorgt die Verwaltung des Gesellschafts-
vermögensnach den einschlägigengesetzlichen Vorschriften und den
Weisungen des Vorgesetztenbotts.

2 Er stellt die Entwürfezu Voranschlag und Rechnung auf.

3 Er ist verantwortlich fürdie Rechnungsführungder Gesellschaft und
in dieser Funktion unterschriftsberechtigt.

4 Mit Bewilligung des Vorgesetztenbotts kann er einzelne Aufgaben an
Dritte übertragen.

Art. 29 2 Der Almosner ist Amtsvormund der Gesellschaft und sorgt,
unter Beachtung der Bestimmungen des übergeordnetenRechts sowie
der Weisungen des Vorgesetztenbotts, fürdie Sozialhilfebedürftigen
sowie die von vorinundschaftlichen und kindesrechtlichen Massnah-
men betroffenen Gesellschaftsangehörigen.

2 Mit Bewilligung des Vorgesetztenbotts kann er einzelne Aufgaben an
Dritte übertragen.
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E. WEITERE FUNKTIONSTRÄGER

Stubenschreiber Art. 30 1 Der Stubenschreiber ist allgemein fürdie administrativen
Belange der Gesellschaft zuständigund verantwortlich, insbesondere
aber für:
a) Das Protokoll des Grossen Bottes und des Vorgesetztenbotts;
b) die Führungdes Burgerrodels;
c) das Archiv;
d) die Zirkulation der Akten unter den Mitgliedern des Vorgesetzten-

botts;
e) das Verzeichnis der Gesellschaftsangehörigen.

2 Falls er nicht dem Vorgesetztenbott angehört,hat erberatende Süm-
me.

3 Er ist im Rahmen der durch das Vorgesetztenbott festgelegten
Zeichnungsberechtigung zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

Stubenmeister Art. 31 Der Stubenmeister ist verantwortlich für die Wartung der
Gesellschaftsräume und die Aufbewahrung des Ehrengeschirrs. Er
organisiert die Anlässe und übernimmt weitere Aufgaben, die ihm
vom Vorgesetztenbott übertragenwerden.

Fähnrich Art. 32 Der Fähnrichträgt die Gesellschaftsfahne bei den traditionel-
len Anlässen. Seinen Einsatz regelt der Stubenmeister, der ihn auch
vertritt.

F. DAS RECHNUNGSPRÜFUNGSORGAN

Grundsatz

Datenschutz

Art. 33 ! Die Rechnungsprüfung erfolgt durch eine privatrechtlich
oder öffentlichrechtlichorganisierte Revisionsstelle.

2 Das Gemeindegesetz und die Gemeindeverordnung umschreiben die
Wählbarkeitsvoraussetzungen und die Aufgaben.

3 Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufsichtsstelle für Datenschutz

gemäss Art. 33 des kantonalen Datenschutzgesetzes. Die Berichter-
stattung erfolgt einmal jährlich am Grossen Bott.

III. TlTEL

DlE STÄNDIGENKOMMISSIONEN

A. ALLGEMEINES

Aufzählunt Art. 34 1 Ständige Kommissionen sind:
a) Die Finanz- und Liegenschaftskommission;
b) die Vergabungskommission.

..-^

Wählbarkeit;
Entschädigung

Amtsdauer

12

2 Darüberhinaus können das Grosse Bott oder das Vorgesetztenbott
zur Behandlung einzelner in ihre Zuständigkeit fallender Geschäfte
weitere Kommissionen einsetzen. Mit der Einsetzung werden Organi-
sation, Aufgaben und Zuständigkeiten festgelegt.

Art. 35 1 Wählbar sind Stimmberechtigte. In die Finanz- und Liegen-
schaftskommission könnenauch mündigeund handlungsfähige Per-
sonen gewählt werden, die der Gesellschaft nicht angehören.

2 Das Vorgesetztenbott kann in Ausnahmefällen Mitglieder von stän-
digen Kommissionen entschädigen.

Art. 36 1 Die Amtsdauern fürdie Mitglieder der ständigen Kommis-
sionen betragen vier Jahre. Sie enden am 31. Dezember.

2 Die Wiederwahl ist unbeschränktmöglich.

B. DlE FlNANZ- UND LlEGENSCHAFTSKOMMISSION

Zusammensetzung Art. 37 Die Finanz- und Liegenschaftskommission besteht aus vier
Mitgliedern. Der Säckelmeistergehörtihr von Amtes wegen an.

Funktion; Aufgaben Art. 38 1 Sie ist ein Instrument des Vorgesetztenbotts und des Säckel-
meisters vorab hinsichtlich der zu verfolgenden Finanz- und Anlage-

politik der Gesellschaft.

2 Sie hat dabei namentlich folgende Aufgaben:
a) JährlicheAnalyse der Gesellschaftsrechnung hinsichtlich Erü-ags-

kraft, sich abzeichnender Entwicklungen, Budgetierung, Risiken
und dergleichen mehr unter Erstattung eines Berichts mit Empfeh-
lungen an das Vorgesetztenbott;

b) Bearbeitung und Uberarbeitung der finanzpolitischen Fühmngs-
mittel (Finanz- und Investitionsplan, Controlling);

c) Abgabe von Empfehlungen an das Vorgesetztenbott zur Anlagestra-
tegie und -politik und zur Liegenschaftspolitik sowie

d) auf Aufforderung des Vorgesetztenbotts Abgabe von Empfehlun-

gen und Mitwirkung bei der Vorbereitung einzelner, grösserer
Investitionsentscheidungen.

C. DIE VERGABUNGSKOMMISSION

Zusammensetzung Art. 39 Der Vergabungskommission gehören drei Mitglieder an, wo-
von eines Mitglied des Vorgesetztenbotts sein muss.

Funktion; Aufgaben Art. 40 ] Sie ist ein Instrument des Vorgesetztenbotts zum koordinier-
ten Einsatz der Mittel zur Förderungkultureller Leistungen sowie für

13



die bestimmungsgemässe Verwendung der fürVergabungen und Sti-

pendien vorgesehenen Mittel.

2 Sie hat dabei namentlich folgende Aufgaben:
a) Beurteilung der eingehenden Stipendiengesuche von Gesell-

schaftsangehörigen;
b) Beurteilung der Gesuche um Gewährung von Beiträgen an kultu-

relle Leistungen oder Institutionen;
c) Planung und Umsetzung von Beitragskonzepten an die bernbur-

gerliche kulturelle Eigenart nach Weisungen des Vorgesetzten-
botts.

3 Sie stellt dem Vorgesetztenbott Antrag zur Entscheidung überdie Ge-
suche nach Abs. 2 Bst. a und b.

IV. TlTEL

A. FlNANZHAUSHALT

Grundsätze Art. 41] Die Gesellschaft führtihren Finanzhaushalt nach den Grund-
sätzen der Gesetzmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Sparsam-
keit.

2 Sie erhält ihr Vermögenund die zur Erfüllungihrer Aufgaben erfor-
derliche Ertragskraft.

Fmanz- und Investitions- Art. 42 Das Vorgesetztenbott verabschiedet im Sinne einer rollenden
p n Planung den Finanz- und Investitionsplan.

Voranschlag Art. 43 Das Grosse Bott beschliesst überden jähriichen Voranschlag.
Mit ihm werden die Voranschlagskredite (Ausgaben zu Lasten der lau-
fenden Rechnung) bewilligt.

Gesellschaftsrecimung; Art. 44 1 Das Grosse Bott genehmigt jährlich im ersten ordentlichen
a) Allgemeines GrOSSen Bott des Jahres die Gesellschaftsrechnung.

2 Der Stubenschreiber legt die genehmigte Rechnung dem Regierungs-
statthalter zur Passation vor.

b) Rechnungsprüfung Art. 45 l Die Rechnungsprüfungerfolgt nach den Besümmungendes
übergeordnetenRechts.

2 Der Bericht des Rechungsprüfungsorgans ist dem Grossen Bott für
dessen Beschlussfassung vorzulegen.

,^

B. GESELLSCHAFTSGÜTER

Zusammensetzung und Art. 46 1 Das Gesellschaftsvermögenist unterteilt in:
Verwaltungsgrundsätze

^ ArmengUt und
b) Stubengut.

2 Diese Güter sind entsprechend den vorgeschriebenen Zwecken zu
verwenden. Die Rechnungen werden getrennt geführt.
3 Es wird eine Gesamtrechnung geführt.Diese muss auch Auskunft ge-
ben überStand, Aufwand und Ertrag der einzelnen Güter.

Armengut

Stubengut

Art. 47 1 Das Armengut darf ausschliesslich fürdie Unterstützungvon
in Not geratenen Gesellschaftsangehörigen,fürAlimentenvorschüsse,
fürdie Erziehungsbeiträgeund fürdie Kosten seiner Verwaltung und
Erhaltung verwendet werden.

2 Das Armengut wird gespeist durch:
a) Die Erträge der dem Armengut zugewiesenen Vermögeasteile;
b) Schenkungen und Vergabungen, soweit von der verfügendenPer-

son oder vom Vorgesetztenbott so bestimmt;
c) Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen und Leistungen auf-

grund der familienrechtlichen Unterstützungspflichtsowie
d) Anteile an den Einkaufssummen von Personen, die das Gesell-

schaftsrecht erworben haben.

Art. 48 1 Das Stubengut umfasst alle Vermögenswerte, welche nicht
der Sozialhilfe und Vormundschaftspflege dienen und hierfürausge-
schieden sind. Ihm werden alle Zuwendungen an die Gesellschaft, die
nicht ausdrücklich oder von Gesetzes wegen für das Armengut be-
stimmt sind, zugewiesen.

2 Zulasten des Ertrages des Stubengutes gehen alle ordentlichen und
ausserordentlichen Ausgaben der Gesellschaft, die nicht eine Folge
der Sozialhilfe und Vormundschaftspflege darstellen.

3 Wenn es sich im Interesse der längerfristigen Bereitstellung ausrei-
chender Mittel fürdie Sozialhilfe und Vormundschaftspflege als an-

gezeigt erweist, kann das Grosse Bottbeschliessen, dass Teile des Stu-
bengutes in das Armengut überzuführensind. Hiervon ausgenommen
sind Schenkungen mit besonderer Auflage.

C. ZüSTÄNDIGKEmEN

Ausgaben Art. 49 Alle Ausgaben bedürfeneines Voranschlags-, Verpßichtungs-
oder Nachkredites.
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Nachkredite

Zuständigkeitenbei
Liegenschaftsgeschäften

Verpflichtungsla-edite Art. 50 ] Fürdie Bewilligung von Verpflichtungskrediten (Investitio-
nen sowie Ausgaben, die erst in späterenJahren fällig werden) sind
zuständig:
a) Das Grosse Bott bei mehr als Fr. 40'000.- und
b) das Vorgesetztenbott darunter unter Vorbehalt der besonderen Zu-

ständigkeit des Säckelmeisters.

2 Jedes Organ genehmigt die Abrechnungen überdie von ihm bewil-
ligten Verpflichtungskredite.

Kieditfreigabe Art. 51 1 Das Vorgesetztenbott entscheidet überdie Freigabe der vom
Grossen Bott sowie der von ihm selber bewilligten Verpflichtungskre-
dite.

2 Das Vorgesetztenbott kann den Chargierten und Kommissionen
durch ein Regulativ die VerfügungüberVoranschlagskredite in ihrem
Bereich delegieren.

Art. 52 Das Vorgesetztenbott beschliesst überNachkredite bis zu Fr.
lO'OOO.- zu Voranschlags- und Verpßichtungskrediten,in allen ande-
ren Fällen ist das Grosse Bott zuständig.

Art. 53 ^ FürLiegenschaftsgeschäftegelten grundsätzlich die Finanz-
kompetenzen der Organe gemäss den Bestimmungen dieses Titels.

2 Die Finanz- und Liegenschaftskommission beschliesst endgültig
überdie Mietverträge,vorbehalten bleibt das Genehmigungserforder-
nis des Vorgesetztenbotts fürGeschäftsmieten.

Kapitalaufiiahme Art. 54 2 Uber die Aufnahme fremder Mittel entscheidet das Vorge-
setztenbott, sofern die auf zehn Jahre kapitalisierten Zinsen die Fi-
nanzkompetenz des Vorgesetztenbotts nicht übersteigen.

2 Uber die Aufnahme fremder Mittel im Zusammenhang mit der
Finanzierung eines einem Verpflichtungskredit unterliegenden Ge-
schäftsentscheidet jedoch das Grosse Bott, soweit der VerpHichtungs-
kredit in seiner Kompetenz liegt.

Anlagen Art. 55 Das Vorgesetztenbott bestimmt m den Schranken des überge-
ordneten Rechts und unter besonderer Berücksichtigungder Sicher-
heit die Anlagepolitik und die Grundsätzeder Verwaltung des Vermö-

gens der Gesellschaft.

Andere Verpflichtungen Art. 56 FÜr Sicherheitsleistungen (z.B. Bürgschaften,Defizitgarantien
sowie die mit Mitgliedschaften und Beteiligungen verbundene Haf-
tung), Beteiligungen und anderweitig nicht geregelten Verpflichtun-

gen gelten die Zuständigkeiten fürVerpflichtungskredite.
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Annahme von
Schenkungen und
Zuwendungen

Art. 57 1 Für die Annahme von Schenkungen und anderen Zuwen-
dungen wie Erbschaften und Vermächtnissen ist das Vorgesetztenbott
zuständig.

2 Fallen mit der Annahme unmittelbar geldwerte Verpflichtungen an,

gelten die Zuständigkeiten fürVerpflichtungskredite.

^ V. TlTEL

DAS ARCHIV

Einrichtung

Verwalhmg

Art. 58 1 Das Archiv der Gesellschaft ist gemäss den Vorschriften des
übergeordnetenRechts einzurichten und zu verwalten. Es dient der
Aufbewahrung aller wichtigen Akten, Urkunden und anderer Gegen-
stände, die im Interesse der Gesellschaft erhalten bleiben sollen.

2 Teile des Archivs können der Burgerbibliothek Bern, Gegenstände
von historischem Wert dem Bernischen Historischen Museum zur
Aufbewahrung übergebenwerden.

Art. 59 ] Das Archiv wird vom Stubenschreiber verwaltet.

2 Uber die Herausgabe von historischen Dokumenten an Privatperso-
nen entscheidet das Vorgesetztenbott. Die Bestimmungen überdie Of-
fentlichkeit amtlicher Akten des übergeordnetenRechts bleiben vor-
behalten.

3 Im Ubrigen gelten die Vorschriften des übergeordnetenRechts über
die Verwaltung der Gemeindearchive.

VI. TlTEL

UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Aufhebung bisherigen
Rechts

Übergangsreeht

Bestellung der Organe

Art. 60 Die Satzungen der Burgeriichen Gesellschaft zu Kaußeuten
Bern vom 15. November 1941 mit Anderungen vom 17. Dezember
1969 und vom 06. Mai 1987 sind aufgehoben.

Art. 61 Erlasse und Beschlüsse,welche von einem nicht mehr zustän-
digen Organ oder in einem nicht mehr zulässigenVerfahren geschaf-
fen worden sind, bleiben in Kraft.

Art. 62 i Die in diesen Satzungen vorgesehenen Organe sind durch
das Grosse Bott nach Annahme der Satzungen in der selben Versamm-
lung bzw. durch das Vorgesetztenbott in seiner der Annahme der Sat-
zungen folgenden Sitzung zu bestellen.
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Iiikraftti'eten

2 Bisher geleistete Amtsdauern von Mitgliedern des Vorgesetztenbot-
tes werden bei der Neuwahl nach Absatz 1 nicht angerechnet.

Art. 63 ' Diese Satzungen treten nach der Genehmigung durch das
Amt fürGemeinden und Raumordnung am 01. Januar 2003 in Kraft.

2 Während der Auüagekann schriftlich Einsprache beim Vorgesetz-
tenbott gemacht werden. ^

Das Grosse Bott vom 23. November 2002 nahm dieses Reglement an.

Die Frau Obmann:

Susi Bolt

Der Stubenschreiber:

/örgZumstein

Auflagezeugnis

Der Stubenschreiber hat dieses Reglement vom 21. Oktober 2002 bis zum 22. November
2002 (30 Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) auf der Stubenschreiberei öffent-
lich aufgelegt. Er gab die Auflage im Amtsblatt Nr. 43 vom 23. Oktober 2002 bekannt.

Bem, den 12. Februar 2003 Der Stubenschreiber:

förgZumstein
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